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Empfehlung zum
Kapazitätsumfang für die
Betreuung von Krankenhäusern
und anderen medizinischen
Einrichtungen durch
Krankenhaushygieniker/innen

Die Beratung eines jedenKrankenhauses
durch einen Hygieniker bzw. medizini-
schenMikrobiologenwarseitderGrund-
richtlinie für die Erkennung, Verhütung
und Bekämpfung von Infektionen aus
dem Jahre 1976 grundlegender Bestand-
teil aller KRINKO-Empfehlungen.

In der 1976 herausgegebenen Grund-
richtlinie hieß es hierzu:

„Jedes Krankenhaus hat einen Hygieni-
ker bzw. medizinischen Mikrobiologen,
der auf dem Gebiet der Krankenhaushy-
giene Kenntnisse besitzt, z. B. aus einem
Hygieneinstitut, Institut für medizinische
Mikrobiologie oder Medizinaluntersu-
chungsamt, zur Beratung hinzuzuziehen.
In Krankenhäusern einschließlich Uni-
versitätskliniken über 800 Betten soll ein
hauptamtlicher Hygieniker bestellt wer-
den. Der Krankenhaushygieniker hat die
Ärzte des Krankenhauses in allen Fra-
gen der Krankenhaushygiene zu beraten.
Er hat die Maßnahmen zur Erkennung,
Verhütung und Bekämpfung von Kran-
kenhausinfektionen vorzuschlagen bzw.
durchzuführen.“

Zum Zeitpunkt der 1976 herausge-
gebenen Ursprungsempfehlung war die
fachärztliche Qualifikation des Hygieni-
kers bzw. Mikrobiologen noch nicht im
Einzelnen festgelegt, da bis zu diesem
Zeitpunkt keine Facharztqualifikation
für Hygiene oder Mikrobiologie eta-

bliert war. Dies änderte sich mit der
Einführung der Facharztqualifikation
für Hygiene und Umweltmedizin bzw.
für Mikrobiologie und Infektionsepide-
miologie.

In der Empfehlung der Richtlinie
für Krankenhaushygiene „Der Kran-
kenhaushygieniker“ 1991 wurden die
Voraussetzungen für den Krankenhaus-
hygieniker weiter präzisiert, worin für
Akutkrankenhäuser über 450 Betten ein
hauptamtlicher Krankenhaushygieniker
bestellt werden sollte. Zudem hieß es in
dieser Empfehlung aus dem Jahre 1991:

„Die Aufgaben des Krankenhaushygieni-
kers dürfen zukünftig nur von einem Arzt
für Hygiene oder (bei nachgewiesener
Weiterbildung in der Krankenhaushygie-
ne von mindestens 18 Monaten durch
einen zur Weiterbildung auf dem Gebiet
der Hygiene ermächtigten Arzt) vom Arzt
fürmedizinischeMikrobiologie und Infek-
tionsepidemiologie durchgeführt werden.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Richt-
linie für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention jedoch noch nicht den
gesetzlichmandatiertenStatuswie er sich
durch das 2011 novellierte Infektions-
schutzgesetz ergibt. Ebenso gab es in den
meisten Bundesländern noch keine Lan-
deshygieneverordnungen.

ImJahre2009wurdeeinePräzisierung
der Anforderungen in der KRINKO-

Empfehlung „Personelle und organisa-
torische Voraussetzungen zur Prävention
nosokomialer Infektionen“ vorgenom-
men. In dieser wurden in weitgehender
Übereinstimmung zu der 1991 heraus-
gegebenen Empfehlung die Aufgaben
und Anforderungen an die berufliche
Qualifikation des Krankenhaushygie-
nikers beschrieben und ausgeführt. So
heißt es: „Zweifellos sind diese Anforde-
rungen an den Krankenhaushygieniker
Inhalte der Weiterbildung zum Facharzt
für Hygiene und Umweltmedizin bzw. für
Mikrobiologie, Virologie und Infektions-
epidemiologie.“

Hinsichtlich des Bedarfs lautete die
Anforderung:

„Jede stationäre wie ambulante medizi-
nische Einrichtung sollte organisatorisch
sicherstellen, dass eine Beratung durch
einen Krankenhaushygieniker gewähr-
leistet ist. Bei stationären Einrichtungen
wird als Richtgröße ab einer Zahl von
400 Betten ein hauptamtlicher Kranken-
haushygieniker für sinnvoll erachtet.“

Es wurde jedoch ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass der Bedarf wesentlich
vom Risikoprofil einer Einrichtung be-
stimmt wird. Eine nach dem Risikopro-
fil zu bemessende Kapazität wurde je-
doch nur für Hygienefachkräfte, nicht
jedoch für den Krankenhaushygieniker
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selbst aufgeführt und fehlte daher bis
heute.

Entscheidendwar der Hinweis auf die
verbindliche Berücksichtigung des Risi-
koprofils bei der Ermittlung des Bedarfs
für die Beratungskapazität durch den
Krankenhaushygieniker. Hierzu wurden
grundsätzlich das Risikoprofil der Stati-
on, der Abteilung, des Bereiches bzw. der
ambulanten Einrichtung und das Risi-
koprofil der dort vorrangig behandelten
Patienten und Patientinnen zugrunde
gelegt.

Es zeigte sich jedoch schon bei der
Herausgabe der 2009 veröffentlichten
Empfehlung, dass der Bedarf an Kran-
kenhaushygienikern aufgrund zu gerin-
gerAusbildungskapazitäten, u. a. bedingt
durch die Schließung von Instituten für
Hygiene, allein durch Ausbildung von
entsprechenden Fachärzten für Hygiene
bzw.Mikrobiologie auch in den nächsten
Jahren nicht zu decken sein würde.

Dennoch war es immer Konsens
von KRINKO, Bundesärztekammer und
Fachgesellschaften, dass zur Deckung
des Bedarfs an Krankenhaushygienikern
die Zahl der Fachärzte für Hygiene bzw.
Mikrobiologie deutlich gesteigert wer-
den müsste und die Versorgung von
Häusern der Maximalversorgung und
Universitätskliniken nur durch kranken-
haushygienisch spezialisierte Fachärzte
für Hygiene bzw. für Mikrobiologie
sichergestellt werden muss.

Um dennoch vor dem Hintergrund
der Bedeutung einer qualifizierten kran-
kenhaushygienischen Beratung in Kran-
kenhäusern und anderen medizinischen
Einrichtungen den Mehrbedarf in ange-
messenerFormdeckenzukönnen,wurde
auf Empfehlung der Fachvertreter für
Hygiene an den deutschen Universitäten
inÜbereinstimmungmit denFachgesell-
schaften seitens der Bundesärztekammer
die „Curriculare Fortbildung Kranken-
haushygiene“ mit dem Ziel eingeführt,
die Lücke der derzeit nicht ausreichend
verfügbaren Fachärzte mit o. a. Quali-
fikation zu schließen, bis ausreichend
Fachärzte verfügbar sind.

Curricular fortgebildete Ärzte soll-
ten erfahrene Fachärzte in klinischen
Disziplinen sein, die nach einem mo-
dularen Ausbildungssystem wesentliche

Teile der Aufgaben als Krankenhaus-
hygieniker wahrnehmen. In den letzten
Jahren wurde damit begonnen, hierfür
die Voraussetzungen zu schaffen, da-
mit insbesondere auch in den kleinen
und mittleren Häusern alle Fragen, die
primär bei der Patienten-zentrierten
Krankenhaushygiene zu berücksichti-
gen sind, erfüllt werden können. Zudem
werden an deutschen medizinischen Fa-
kultäten wieder Lehrstühle für Hygiene
bzw. Krankenhaushygiene eingerichtet,
was nicht nachdrücklich genug begrüßt
werden kann.

Übergeordnetes Ziel bleibt aber auch
zukünftig, eine höhere Anzahl von
Fachärzten für Hygiene bzw. Mikro-
biologie zu generieren, um sowohl die
spezifischen unentbehrlichen fachärzt-
lichen Kenntnisse auf dem Gebiet der
Hygiene und Umweltmedizin sowie
Mikrobiologie, Virologie und Infekti-
onsepidemiologie als auch die darüber
hinausgehenden Fachinhalte in Kran-
kenversorgung, Lehre und Forschung
umfassend sicherzustellen. Neben Krite-
rien der Aus- und Weiterbildung zählen
hierzu die spezifische krankenhaushy-
gienisch-mikrobiologische Diagnostik
sowie in Verbindung nicht nur mit der
Patientenversorgung, sondern auch in
allen anderen Lebensbereichen zu lösen-
de Probleme der technischen Hygiene,
einschließlich umwelt- und ernährungs-
hygienischer Fragestellungen. Diesen
Fragen wird in Zukunft ein deutlich
höherer Stellenwert zukommen, weswe-
gen auch zukünftig Anreize geschaffen
werden müssen, um eine ausreichende
Anzahl von spezifisch ausgebildeten o. a.
Fachärzten zu erreichen.

Andererseits sollten den Fachärz-
ten anderer Disziplinen im Rahmen
der „Curricularen Fortbildung Kran-
kenhaushygiene“ gesicherte Perspek-
tiven gegeben werden. Um letzteren
die notwendige fachärztliche Hinter-
grundunterstützung zu geben, wurde
es für notwendig angesehen, dass bei
ausschließlicher Betreuung durch einen
curricular ausgebildeten Krankenhaus-
hygieniker eine konsiliarische Beratung
durch einen Facharzt für Hygiene und
Umweltmedizin bzw. Mikrobiologie,
Virologie und Infektionsepidemiologie

vorzuhalten ist. Dies dient derUnterstüt-
zung und Absicherung des curricular
fortgebildeten Krankenhaushygienikers.

Bei der Festlegung der Kriterien für
dasRisikoprofileinesHauseswurdedeut-
lich, dass auch die 2009 zugrunde geleg-
ten Kriterien in Details überarbeitungs-
bedürftig sind. Die Kommission hat sich
jedoch entschieden, in der vorliegenden
Empfehlung zunächst, außer kleinen Er-
gänzungen, auf der bisherigen Grundla-
ge der 2009 erstellten Empfehlungen zu
bleibenundeineNovellierungdieserKri-
terien erst im Rahmen der Revision der
2009 erstellten KRINKO-Empfehlung in
Angriff zu nehmen.

Mit der bedrohlichen Zunahme von
antibiotikaresistenten Erregern wurde
in der Novellierung des Infektions-
schutzgesetzes neben der Kommission
für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention auch die Kommission
für Antiinfektiva, Resistenz und The-
rapie eingerichtet. In der S3-Leitlinie
„Strategien zur Sicherung rationaler An-
tibiotka-Anwendung im Krankenhaus“
wurden verbindliche Kriterien für die
Beratung und deren personelle Konse-
quenzen zur Umsetzung des Antibiotic
Stewardship (ABS) in den einzelnen
Kliniken formuliert. Obwohl das Anti-
biotic Stewardship nicht unmittelbar im
Zentrum der Aufgaben des Kranken-
haushygienikers steht, können gerade
die aus klinischen Fächern rekrutierten
Fachärzte mit curricularer Fortbildung
Krankenhaushygiene bei entsprechen-
der ABS-Weiterbildung aufgrund ihrer
klinischen Erfahrung auch diese Aufga-
ben mit übernehmen. So können gerade
bei kleineren und mittleren Häusern
Stellenprofile mit sinnvollem fachlichem
Profil geschaffen und gleichzeitig für
eine Vollkraft attraktiv gestaltet werden.

Die Herausforderungen auf dem Ge-
biet der Prävention und Kontrolle noso-
komialer Infektionen sind vor dem Hin-
tergrund der Zunahme von antibiotika-
resistenten Erregern und neu auftreten-
denKrankheitserregern so groß, dass das
letztendlicheZiel für eine gesicherte Prä-
ventionundKontrollenurdarinbestehen
kann, durch eine qualifizierte personel-
le Infrastruktur einschließlich der Schaf-
fung von entsprechenden Lehrstühlen in
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Deutschland eine ausreichende Anzahl
von
4 Fachärzten für Hygiene und Um-

weltmedizin (Aufgabenschwerpunkt:
Erfüllung der Anforderungen an
betrieblich-organisatorische und
baulich-funktionelle Kriterien, Sur-
veillance nosokomialer Infektionen,
Management neu aufgetretener
Infektionserreger und effektives,
zeitnahes Ausbruchmanagement,
umfassende Kenntnisse der Reini-
gung, Desinfektion und Sterilisation,
der Ökologie nosokomialer Infekti-
onserreger sowie der hierzu erfor-
derlichen krankenhaushygienischen
Labordiagnostik),

4 Fachärzten für Mikrobiologie, Vi-
rologie und Infektionsepidemiologie
(Aufgabenschwerpunkt: Gewähr-
leistung einer hochqualifizierten
mikrobiologischen Diagnostik und
Therapieberatung) sowie von

4 klinisch erfahrenen Infektiologen
(Aufgabenschwerpunkt: ABS, in-
fektiologischer Konsiliardienst zur
Behandlung viraler, bakterieller und
protozoaler Infektionen) sicherzu-
stellen.

Hieran muss auch zukünftig gearbeitet
werden. Die Länder und die entspre-
chenden Wissenschaftsministerien sind
gefordert, die hierfür notwendigen Vor-
aussetzungen auch an den Universitäten
sicherzustellen, da nur durch eine der-
artige Trias fachärztlich qualifizierter
Disziplinen der öffentliche Gesundheits-
schutz hinsichtlich nosokomialer Infek-
tionen und sonstiger infektiologischer
Herausforderungen in Deutschland si-
chergestellt werden kann.
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